
  
Anwalt für Strafrecht: Betrug

  

Wer einen Anspruch geltend macht, bei dem nicht abschließend geklärt ist, ob er tatsächlich besteht oder
nicht, macht sich nicht wegen Betruges strafbar.

  

In seinem Beschluss vom 28.04.2015 - 1 AR 13/15 hat das Landgericht (LG) Düsseldorf entschieden, dass
die Geltendmachung eines Zahlungsanspruchs bei unklarer Rechtslage den Tatbestand des Betruges nach §
263 Abs. 1 StGB nicht erfüllt. Dabei stellte sich das LG zuerst die Frage nach einer möglichen
Täuschungshandlung und verneinte die notwendige Vorwerfbarkeit für die aktive Geltendmachung eines
Anspruch bei unklarer Rechtslage zumindest für die Fälle, in denen der eingenommene rechtliche
Standpunkt des Anspruchsstellers nicht gänzlich fernliegend ist. Das LG Düsseldorf sieht den
Schwerpunkt der Vorwerfbarkeit vielmehr in einem Unterlassen der Offenbarung derjenigen Umstände,
die den Bestand des geltend gemachten Anspruchs in Frage stellen könnten. Um sich aber eines Betruges
durch Unterlassen strafbar zu machen, müsste eine Garantenstellung des Anspruchsstellers gegeben sein,
die eine Rechtspflicht zur Offenbarung mit sich bringt. Diese zu begründen wird aber in den meisten
Fällen nicht möglich sein.
Auch in dem zu verhandelnden Fall konnte das Gericht keine Pflicht des Beschuldigten zur Offenbarung
ableiten. Der Beschuldigte ist Arzt und hat eine Laborleistung in Rechnung gestellt, obwohl er selbst nicht
im Labor anwesend war. Die Frage, ob Ärzte Laborleistungen abrechnen dürfen, auch wenn sie selbst im
Labor nicht anwesend waren, ist unter Ärzten schon sehr lange umstritten und dürfte zumindest
strafrechtlich mit der Entscheidung des LG Düsseldorf beendet sein.
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